
Auszug aus dem Hochschulpersonalgesetz in der Fassung vom 23.5.2006

Abschnitt IV Berufungsverfahren
Art. 18 Berufung von Professoren, Professorinnen, Juniorprofessoren und 
Juniorprofessorinnen

(1) 1Ist oder wird eine Stelle für Professoren, Professorinnen, Juniorprofessoren und 
Juniorprofessorinnen (Professur) frei, prüft und entscheidet die Hochschulleitung, ob und 
gegebenenfalls in welcher fachlichen Ausrichtung die Stelle wiederbesetzt werden soll. 2Die 
betroffenen Fakultätsräte sind zu hören; bei Professuren, die Aufgaben in der Krankenversorgung 
wahrnehmen, ist auch der Klinikumsvorstand zu hören.

(2) 1Die Hochschulleitung bestellt für jedes Berufungsverfahren in der Regel einen Professor oder 
eine Professorin als Berichterstatter oder Berichterstatterin. 2Der Berichterstatter oder die 
Berichterstatterin begleitet das Berufungsverfahren, ist zur Teilnahme an Sitzungen des 
Berufungsausschusses berechtigt, nimmt an den Beratungen in den für die Behandlung des 
Berufungsvorschlags zuständigen Gremien teil und nimmt zum Berufungsvorschlag Stellung. 3Alle 
an der Vorbereitung und Behandlung des Berufungsvorschlags Beteiligten sind verpflichtet, auf eine 
möglichst rasche Besetzung der Professur hinzuwirken.

(3) 1Professuren sind öffentlich und in der Regel international auszuschreiben. 2Die Ausschreibung, 
in der Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben zu beschreiben sind, bedarf der vorherigen 
Genehmigung des Staatsministeriums, es sei denn, die fachliche Ausrichtung der zu besetzenden 
Professur ist in einer Zielvereinbarung oder im Entwicklungsplan der Hochschule, dem das 
Staatsministerium zugestimmt
hat, festgelegt. 3Von der Ausschreibung einer Professur kann abgesehen werden, wenn ein 
Professor oder eine Professorin in einem Beamtenverhältnis auf Zeit oder in einem befristeten 
Beschäftigungsverhältnis auf dieselbe Professur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder 
einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll. 4Von einer Ausschreibung kann 
in Ausnahmefällen, im Fall der Nr. 2 im Einvernehmen mit dem Staatsministerium, abgesehen 
werden, wenn
1. ein Juniorprofessor oder eine Juniorprofessorin auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit oder einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis
berufen werden soll, oder
2. für die Besetzung der Professur eine in besonderer Weise qualifizierte Persönlichkeit zur 
Verfügung steht, deren Gewinnung im Hinblick auf die Stärkung der Qualität und Profilbildung im 
besonderen Interesse der Hochschule liegt.

(4) 1Zur Vorbereitung des Berufungsvorschlags bildet der Fakultätsrat im Einvernehmen mit der 
Hochschulleitung einen Berufungsausschuss. 2In diesem verfügen die Professoren und 
Professorinnen über die Mehrheit der Stimmen; zusätzlich gehören ihm stimmberechtigt die 
jeweilige Frauenbeauftragte sowie je ein Vertreter oder eine Vertreterin aus der Gruppe der 
wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Art. 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
BayHSchG) und der Studierenden an. 3Dem Berufungsausschuss soll mindestens ein auswärtiges 
Mitglied als Professor oder Professorin angehören. 
5Der Berufungsausschuss stellt unter Einholung auswärtiger und vergleichender
Gutachten einen Berufungsvorschlag auf, der drei Namen enthalten soll; bei künstlerischen 
Professuren an Kunsthochschulen genügen auswärtige Gutachten. 6Der Berufungsvorschlag kann 
mit deren Einwilligung auch die Namen von Personen
enthalten, die sich nicht beworben haben. 7Bei der Erstellung des Berufungsvorschlags ist auf 
die Erhöhung des Anteils der Frauen in der Wissenschaft hinzuwirken. 8Bei der Berufung auf 



eine Professur sollen Mitglieder der eigenen Hochschule nur in begründeten Ausnahmefällen in den 
Berufungsvorschlag aufgenommen werden. 9Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen der 
eigenen Hochschule können in einen Berufungsvorschlag für die Besetzung von Stellen für 
Professoren und Professorinnen aufgenommen werden; waren sie bereits bei der Berufung als 
Juniorprofessor oder Juniorprofessorin Mitglied der Hochschule, ist dies nur in besonderen Fällen
zulässig. 10Der Studiendekan oder die Studiendekanin soll, die Vertreter oder Vertreterinnen der 
Studierenden im Fakultätsrat können zu den Fähigkeiten und Erfahrungen der Bewerber und 
Bewerberinnen in der Lehre Stellung nehmen. 11In dem Berufungsvorschlag sind die fachliche, 
pädagogische und persönliche Eignung eingehend und vergleichend zu würdigen und die gewählte 
Reihenfolge zu begründen.
12Die einzelnen stimmberechtigten Mitglieder des Berufungsausschusses sowie die Professoren 
und Professorinnen der jeweils betroffenen Fakultät können ein Sondervotum abgeben, das dem 
Berufungsvorschlag beizufügen ist. 13Nähere Regelungen für die Aufstellung eines 
Berufungsvorschlags kann die Grundordnung treffen.

(5) 1Der Senat nimmt zu dem vom Berufungsausschuss beschlossenen Berufungsvorschlag und 
etwaigen Sondervoten Stellung. 2Die Hochschulleitung beschließt
den Berufungsvorschlag. 3Beabsichtigt die Hochschulleitung, von dem Berufungsvorschlag des 
Berufungsausschusses abzuweichen, ist der Fakultätsrat zu hören. 4Der Präsident oder die 
Präsidentin der Hochschule (Präsident oder Präsidentin) kann ein Sondervotum abgeben, für das 
Satz 3 entsprechend gilt.


